
 

 

 

Leitfaden 
für Fußballvereine im 
Kreisfußballverband Ostholstein 
zum Thema Sicherheit und 
Ordnung auf den Sportplätzen  1  

 
• Wie können wir als Heimverein für Sicherheit 

sorgen? 

• Haben wir an alles gedacht? 

• Gibt es rechtliche Probleme? 

• Wie läuft das eigentlich mit den Ordnern und 

was müssen die machen? 
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Einführung 
In den letzten Jahren hören wir immer wieder von Situationen im Fußball, die mit dem 

eigentlichen Sport nichts mehr zu tun haben. Dabei geht es zum einen natürlichen um den 

großen Fußball auf nationaler oder internationaler Ebene, wo Schiedsrichter*innen von Fans 

mit Gesängen zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts in Zusammenhang mit vermeintlichen 

Fehlentscheidungen beleidigt und verunglimpft werden oder wo Spieler und/oder 

Mannschaftsverantwortliche verbal entgleisen und das Ganze auch noch von den TV-Kameras 

aufgenommen  wird  und  anschließend  sämtliche  Social-Media-Kanäle  durchläuft.  Die 

„großen“ Vereine scheinen dafür offenbar schon große Summen einzuplanen, um die dafür 

verhängten Strafen zu bezahlen. 

Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Amateurfußball der nicht weniger für 

Aufsehen sorgt und regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Sicherlich befindet sich nicht immer 

eine Kamera oder gar ein öffentliches Livebild dabei, so dass die Verbreitung dieser Vorfälle 

nicht so groß ist. 
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Wenn Du jedoch die Verantwortlichen in den Verbänden oder Gremien mal fragst, kann Dir 

jeder an jedem Wochenende von solchen Vorfällen berichten, die bearbeitet werden müssen, 

Strafen nach sich ziehen, Polizeieinsätze erfordern und vor allem dafür sorgen, dass sich 

Menschen nicht mehr wohlfühlen und überlegen, ob es das wert ist, oder ob sie nicht lieber 

ihre ehrenamtliche Tätigkeit an den Nagel hängen sollten. 

Wir als Verantwortliche unserer Sportvereine sind hier gefragt, und wir müssen dafür sorgen, 

dass wir ein Umfeld schaffen, in dem unser Fußball das sein kann was er ist und in dem solche 

Randerscheinungen wie Hetze, Beleidigung, Körperverletzung usw. nicht die Chance 

bekommen, in den Fokus zu gelangen und unseren schönen Fußball zu überschatten. 

Die übergeordneten Verbände wie DFB und SHFV haben hierfür natürlich Regeln in den 

Satzungen verankert, die die Vereine dazu „zwingen“ entsprechende Vorkehrungen zu treffen, 

um das Risiko solcher Vorfälle zu minimieren. 

Als Beispiel sind die Ordner oder das Stopp-Konzept zu nennen. Der KFV ist dann natürlich die 

mahnende und sanktionierende Instanz, die am Ende den Verein dafür verantwortlich macht, 

wenn Regeln nicht eingehalten worden sind und es entsprechende Vorfälle gegeben hat. 

Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, dass der Heimverein manchmal gar nichts für die 

entstandene Situation konnte. Aber wer soll das am Ende entscheiden. 



 

 
 

 
Da möge sich jeder der auf unseren Sportplätzen – vom Zuschauer über den Ehrenamtler bis 

hin zum Spieler und Mannschaftsverantwortlichen – aktiv ist, selber hinterfragen, wie er sich 

einbringt und was er dazu beiträgt, dass Situation entspannt bleiben oder zu eskalieren 

drohen. 

Der Kreisfußballverband Ostholstein hat sich vor einiger Zeit zusammen mit den 

dazugehörigen Vereinen dazu entschieden eine Arbeitsgruppe in Leben zu rufen, die sich mit 

dem Thema Respekt beschäftigt und Maßnahmen erarbeitet, um einen friedlicheren Umgang 

miteinander auf Ostholsteins Sportplätzen zu erzielen. 

Diese Arbeitsgruppe hat sich unter anderem mit dem Themen Sicherheit auf unseren 

Sportplätzen und mit dem geforderten Ordnerdienst, und was der leisten muss, beschäftigt. 

Hierbei wurde herausgestellt, dass es dazu natürlich Regularien gibt, und dass es auch 

Gremien gibt, die die Nichteinhaltung der Regeln sanktionieren. Was ich als Verein aber tun 

kann, um die Regeln besser einhalten zu können und um mich in dem Thema besser aufstellen 

zu können muss ich mir jedoch weitestgehend selber erarbeiten. 

Der KFV Ostholstein möchte hier in Zukunft mit den Vereinen zusammenarbeiten, ins 

Gespräch kommen und Hilfestellung geben, damit die Vereine sich gut vorbereitet fühlen und 

eine gewisse Handlungssicherheit geschaffen wird. 

Das Ziel ist jedem klar: 

Wir wollen unsere Sportstätten sicherer machen und jedem, der auf unseren Plätzen in 

welcher Form auch immer aktiv ist, ein Umfeld schaffen, dass eine Ausübung unseres 4 

großartigen Hobbies mit Spaß und Freude möglich macht. 

Hierzu möchten wir mit diesem Leitfaden den Verantwortlichen in den Vereinen Hilfestellung 

geben, damit die Voraussetzungen geschaffen werden können, das oben genannte Ziel zu 

erreichen. 

Dieser Leitfaden darf gern geteilt und für Vereinszwecke genutzt werden, ein Anspruch auf 

vollständige Darstellung der Themenbereiche besteht nicht. 

Bei der Verbreitung sind wir stets als Urheber dieses Leitfadens zu nennen. 
 

 
Für die Arbeitsgruppe Respekt 

 

 
Roland Epp und Jan Nellies 



 

 

 
Allgemeine Rechtsgrundsätze 
Als Heimverein bin ich rechtlich betrachtet der Veranstalter dieser Veranstaltung, dieses 

Fußballspiels. Damit ergeben sich automatisch Rechte und Pflichten für mich als Heimverein. 

Wichtig ist hier die sogenannte Verkehrssicherungspflicht. 

Ich bin als Veranstalter zuständig dafür, Gefahren für Teilnehmer und Zuschauer 

abzuwenden und zu vermeiden. Meine Sportanlage muss also entsprechend sicher sein, 

Gefahrenstellen sind zu beseitigen oder abzusichern. 

Ein Beispiel: 

Wenn auf unserem Sportgelände gerade gebaut wird und es befindet sich zum Beispiel 

Baumaterial oder Müll an einer Stelle, was dazu geeignet ist, Menschen zu verletzen. Dann 

muss ich es entsprechend wegschaffen oder absichern. Verletzt sich ein Kind, dass am Rande 

des Spiels auf dieser Baustelle spielt und zum Beispiel von umfallendem Baumaterial 

getroffen wird, wird der Verein dafür sicherlich in Teilen verantwortlich gemacht auch wenn 

man jetzt denken oder sagen könnte, dass da auch eine Aufsichtsperson ihre Pflichten 

missachtet hat. 

Ich bin aber als Veranstalter auch dafür verantwortlich, dass Recht und Gesetz eingehalten 

werden. Wird also auf meiner Veranstaltung zum Beispiel der Schiedsrichter fortwährend 

von Zuschauern beleidigt, dann kann ich natürlich sagen, dass ich doch nicht derjenige bin, 

der den Schiedsrichter beleidigt und dass diese Zuschauer auch noch nicht einmal zu 

meinem Verein gehören. 5 

Das stimmt möglichweise sogar, es entbindet mich als Veranstalter jedoch nicht davon, dafür 

zu sorgen, dass das nicht mehr passiert oder unterbunden wird. 

Ich muss als Veranstalter auch dafür sorgen, dass meine Sportanlage sicher ist. Dazu gehört 

natürlich die marode Sitzbank, die zu zerbrechen droht, genauso wie zum Beispiel die 

Gefahren, die durch Wetter entstehen, wie Eisglätte oder rutschige Stufen, durch nasses 

Laub oder ähnliches. 

Auch aus dieser Verantwortlichkeit des Veranstalters ergibt sich schon die zwingende 

Anwesenheit von Ordnungskräften, die entsprechend für die Einhaltung sorgen und 

entstehende Gefahren beseitigen. 

Der SHFV hat dann diese Verantwortlichkeiten übernommen und in der Spielordnung 

verankert. Dazu sind beispielhaft die §§ 32 und 37 der Spielordnung zu nennen. 
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Quelle: https://www.shfv-kiel.de/wp-content/uploads/2024/03/240210-Satzung-und-Ordnungen-des-

SHFV.pdf 

https://www.shfv-kiel.de/wp-content/uploads/2024/03/240210-Satzung-und-Ordnungen-des-
https://www.shfv-kiel.de/wp-content/uploads/2024/03/240210-Satzung-und-Ordnungen-des-


 

 
 

 
Wir haben jetzt viel von Verantwortlichkeit für den Platzverein gesprochen. Daraus ergibt 

sich für uns zwangsläufig die Frage: 

Wer ist der Verantwortliche in Person? 

Diese Frage muss sich natürlich jeder Verein selber stellen und beantworten. Kann es bei 

dem Spiel der E-Jugend am Sonntag um 10.30 Uhr vielleicht der Trainer sein, der sich auch 

um Platzbau, Mannschaft, Kabinen, Schiedsrichter, Eltern usw. sein? Vielleicht! 

Wie sieht es aus bei dem Spiel der 1. Herren am Samstag um 15.30 Uhr im Derby gegen den 

Nachbarverein mit insgesamt vielleicht auch nur 200 Zuschauern? 

Die Entscheidung liegt in den unteren Klassen beim Heimverein – beim Veranstalter. 

Ab der Flens-Oberliga Schleswig-Holstein gibt es dazu Sicherheitsrichtlinien des SHFV die 

dort zwingend eingehalten werden müssen und auch kontrolliert werden. 

Diese Sicherheitsrichtlinien bilden auch für Vereine, die nicht in der Spielklasse spielen eine 

gute Grundlage, um sich mal mit dem eigenen „Sicherheitskonzept“ zu beschäftigen. 

Es kann hier eigentlich nur auf die Empfehlung hinauslaufen, dass man sich für bestimmte 

Spiele jemanden sucht, der an dem Spieltag die Verantwortung trägt und auch ansprechbar 

ist, wenn etwas zu regeln ist, sei es mit dem Rettungsdienst oder der Polizei oder auch mit 

Schiedsrichtern, Gastverein oder meinen Ordnern. 

Hausrecht 7 
Wenn ich auf „meinem Sportplatz“ als Verantwortlicher für die Sportveranstaltung auch aktiv 

werden will, brauche ich auch das Hausrecht, um rechtlich auch tätig werden zu dürfen. 

Wenn ich also zum Beispiel einen Zuschauer nicht mehr auf dem Sportgelände haben will, weil 

er vielleicht Streit sucht, anderen Menschen beleidigt oder ähnliches, dann kann ich ihn des 

Sportplatzes verweisen. Dies kann ich jedoch nur, wenn ich auch das „Hausrecht“ habe. 

Wenn der Sportplatz nun dem Verein gehört, dann ist das Hausrecht auch bei dem Sportverein 

und der Verein muss sich lediglich darum kümmern, dass Verantwortliche benannt werden, 

die dieses Hausrecht auch ausüben dürfen. Die eingesetzten Ordner müssten auf jeden Fall 

befugt werden im Auftrag des Eigentümers das Hausrecht auszuüben. 

Interessant wird es, wenn das Sportgelände zum Beispiel der Gemeinde oder der Stadt gehört, 

und dem Verein nur für Ausübung des Sports zur Verfügung gestellt wird. Hier muss das 

Hausrecht für die Zeiten, in denen der Verein Sportveranstaltungen durchführt, an den Verein 

übertragen werden. 

Für die Flens-Oberliga gibt es dafür zum Beispiel ein vom SHFV zur Verfügung gestelltes 

Formular, dass ich als Verein dafür nutzen kann: 
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Dieses Formular ist so natürlich nicht zwingend nutzbar, enthält aber alles, was zu beachten 

ist, wenn ich mir das Hausrecht von der Gemeinde übertragen lassen möchte. Dies sollte auf 

jeden Fall schriftlich erfolgen. 

Wenn ich als Verein also das Hausrecht habe, kann ich Maßnahmen zur Sicherung von 

Fußballspielen ergreifen und bin dabei auch rechtlich abgesichert. Das beste Beispiel ist hier 

das Hausverbot, was ich für einen ungebetenen Gast aussprechen kann. 

Nur wenn ich das Hausrecht habe, kann das Hausverbot im Extremfall auch durch die Polizei 

durchgesetzt werden. 

 

 

Stadionordnung 
Wenn ich das Hausrecht dann habe, ist es auf jeden Fall sinnvoll, aus unserer Sicht sogar 

zwingend erforderlich, sich eine „Stadionordnung“ zu geben. 

In dieser Stadionordnung sollte alles stehen, was auf Eurem Platz zu beachten ist. 
 

 
Beispiele: 

• Sind Hunde erlaubt 

• Darf ich Taschen dabeihaben und wenn ja, welche Größe 

• Darf ich eigene Getränke mitbringen 9 

• Pyrotechnik 

• Taschenkontrolle usw. 

Die Stadionordnung ist die Grundlage für euer Handeln. 

Eine Stadionordnung sollte dann im Eingangsbereich auch ausgehängt werden und derjenige, 

der den Bereich betritt erkennt diese Stadionordnung auch entsprechend an. 

Wenn ich als Beispiel die Mitnahme von eigenen Getränken einschränke und auch die 

Kontrolle von Taschen aufgeführt habe, dann kann ich beim Einlass auch darum bitten, in eine 

Tasche schauen zu dürfen. 

Sollte eine Kontrolle der Tasche dann abgelehnt werden, ergibt sich daraus dann nicht das 

Recht, gegen den Willen in die Tasche zu schauen, sondern vielmehr die Möglichkeit, dem 

oder der betreffenden den Zugang zum Platz zu verwehren, weil sie die Stadionordnung nicht 

akzeptieren oder dagegen verstoßen. 

Auch dazu hat der SHFV eine Musterstadionordnung, die man als Grundlage nehmen und 

dann für sich an die eigenen Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen kann: 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
10 

Ordner 
Dem Kapitel Ordner wollen wir uns gesondert und etwas ausführlicher widmen. Die 

vorangestellten Kapitel sind jedoch Beleg dafür, dass ein Betrieb auf unseren Sportplätzen 

ohne den Einsatz von Ordnern im Grunde genommen nicht möglich ist, ohne dass ich meine 

Sicherungspflichten als Sportverein vernachlässige. 

Nun können wir uns als Sportverein natürlich darauf verlassen, dass schon immer alles gut 

gehen wird. Das Prinzip Hoffnung ist jedoch ein ziemlich fahrlässiger Umgang mit einem so 

wichtigen Thema. 

Den eines ist sicher und das zeigt ja auch der bisherige Umgang mit dem Thema Ordner: 

Man kann dafür sorgen, dass immer Ordner da sind und dass die auch wissen, was zu tun ist. 

Man kann aber auch sagen, ich verzichte darauf Ordner einzusetzen oder ich schaue von 

Spieltag zu Spieltag, wem ich die Ordnerweste überziehen kann, damit ich den Anforderungen 

gerecht werde. 

Sollte es einen Vorfall gegeben haben, wird man sich Fragen gefallen lassen müssen, warum 

bestimmte Dinge nicht geklappt haben oder warum bestimmte Sachen gefehlt haben. Und 

der betreffende Verein bzw. dessen benannten oder gewählten Vertreter werden dafür die 

Verantwortung übernehmen müssen. 



 

 
 

 
Wie sieht denn jetzt der perfekte Ordner aus? 

Hierzu gibt es vom DFB und in Teilen auch vom SHFV entsprechende Leitfäden und unser Ziel 

ist es nicht, das Rad neu zu erfinden und nochmal was ganz Neues zu erfinden. 

Zunächst einmal sollte ein Ordner deutlich zu erkennen sein. Dies kann durch eine 

entsprechende Weste oder aber auch durch Armbinden gewährleistet werden. 

Ordner müssen über 18 Jahre alt sein, sollten möglichst kein Alkohol trinken und sich 

möglichst neutral verhalten. Es wäre wohl nicht so günstig, wenn jemand mit Ordnerweste 

zusammen mit anderen am Spielfeldrand steht und den Schiedsrichter kritisiert oder 

gegnerische Spieler beleidigt. Das erklärt sich wohl von selbst. 

Weiterhin sollte der Ordner wissen, was z. B. in der Stadionordnung steht und welche 

Befugnisse er hat und aber auch wo da die Grenzen sind. 

Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte in Bezug auf die Ordner benannt: 

• Kennzeichnung als Ordner (Weste/Armbinde) 

• Ausstattung (Jacke, Regenjacke etc.) 

• 18 Jahre alt 

• Nicht alkoholisiert 

• Kenntnis von der Stadionordnung 

• Sicherheit im Umgang mit Hausrecht und anderen Rechten 
• Klarheit wann z. B. Polizei/Feuerwehr/Rettung zu rufen ist 
• 

Kontakt zum Stadionsprecher 
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• Zusammenarbeit mit Schiedsrichter, Mannschaftsverantwortliche etc. 

• Kenntnis von Abläufen (z. B. beim DFB-Stopp-Konzept) 

• Schlüsselgewalt auf dem Platz 

• Ein Ordner/eine Ordnerin sollte selbstbewusst, kommunikativ, empathisch, höflich, 

aufmerksam, zuverlässig, hilfsbereit und besonnen sein 

• Geschult im Umgang mit medizinischen Notfällen 

• Geschult im Umgang mit körperlicher Gewalt oder deren Androhung 

Zusammenfassend könnte man wohl sagen, dass ein Ordner dann seinen besten Job gemacht 

hat, wenn man ihn die ganze Zeit nicht wahrgenommen hat, dann aber da war, als er 

gebraucht wurde, um die Aufgabe souverän zu lösen, die ihm da dann gestellt wurde. 

Als Verein sollte ich mir dazu noch Gedanken machen, wie die Ordner versichert sind. 

Normalerweise sollten die Ordner über die Vereinsversicherung beim LSV abgesichert sein. 

Dazu müssen sie aber vermutlich Vereinsmitglied sein. 

Es sollte einen Ansprechpartner für die Ordner geben, um so die Gelegenheit zu bieten, 

mögliche Vorfälle während der Tätigkeit nachzubereiten und eventuell auch auf mögliche 

körperliche oder verbale Angriffe zu reflektieren. 

Hierzu sollte den Vereinen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Ordner entsprechend zu 

beschulen. 



 

 
 

 
Eine solche Ordnerschulung soll von der AG Respekt ebenfalls vorbereitet und angeboten 

werden. 

 
Fazit 
Jetzt, wo wir uns damit intensiver beschäftigt haben, müssen wir feststellen, dass das doch 

eine ganze Menge ist, mit was wir uns als Verein beschäftigen müssen. 

Und es schreibt sich so leicht „wir als Verein“. Gemeint sind damit all die Ehrenamtlichen die 

sich Tag für Tag für den Verein, die Mitglieder und letztlich für die Gesellschaft engagieren und 

große Teile ihrer Freizeit einbringen. 

Es ist viel und es hängt auch so viel davon ab. Unser Ziel ist nicht mit dem Finger auf den Verein 

zu zeigen, bei dem es mal wieder schiefgegangen ist, um ihn dann anständig dafür zu 

bestrafen. 

Vielmehr wollen wir den Vereinen und ihren Verantwortlichen Unterstützung anbieten, um 

gut vorbereitet zu sein. Um auch nicht Gefahr zu laufen, am Ende verantwortlich zu sein oder 

sich verantwortlich fühlen, für Dinge, die vielleicht einfach hätten verhindert werden können. 

Geplant sind Schulungsmaßnahmen, an denen Vereinsverantwortliche teilnehmen und sich 

informieren können. Hinzu kommt dieser Leitfaden, als kleine Orientierungshilfe vor Ort. Der 

DFB bietet eine Online-Schulung an, bei der man sich, durch die ganzen Themen durchklicken 

kann. 12 

Hier dazu der entsprechende Link: 

https://www.dfb.de/sicherheit/ordnerschulung 

Und das entsprechende Anschreiben des SHFV dazu: 

https://www.dfb.de/sicherheit/ordnerschulung
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